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Die Aufgaben des Landtags

Didaktischer Hinweis:
Titelseite mit Thema 
Seite 2: Folienkopiervorlage mit 
Aufgaben/Fragenstellung
Seite 3: Ergebnissicherung
Seite 4: Ergänzende Informationen/
zum Weiterarbeiten, Glossar
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LAnDesverfAssung, 
ArtikeL 27:

(1) Der Landtag ist die ge-
wählte Vertretung des Volkes.

(2) Der Landtag übt die ge-
setzgebende Gewalt aus und 
überwacht die ausübung der 
vollziehenden Gewalt [...].

(3) Die abgeordneten sind 
Vertreter des ganzen Volkes. 
Sie sind nicht an aufträge 
und Weisungen gebunden 
und nur ihrem Gewissen un-
terworfen.

frAgen unD AufgAben

• Vergleiche die drei Bilder 
 mit den drei absätzen des 
 artikels 27 der Landesverfassung. 
 Welches Bild passt zu welchem 
 absatz?

• Welches Thema oder welches 
 Problem stellen die Bilder dar?
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regierung

Ministerpräsident Ministerernennt

Die Landesregierung

Abgeordnete Der Landtag 
verabschiedet
 – Gesetze
 – den Haushalt
kontrolliert
 – den Ministerpräsidenten
 – die Minister

Landtag
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Die Landesregierung 
- macht Gesetzesvorschläge
- führt die vom Landtag ver-
 abschiedeten Gesetze aus
- vertritt gegenüber der 
 Bundesregierung die Inte-
 ressen Baden-Württembergs
- erstellt den Haushalt
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rechtsprechende gewalt
Unabhängige und nur dem Gesetz 
unterworfene Richter sprechen an 
den Gerichten Urteile und üben 
so die rechtsprechende Gewalt aus.

Haushalt
Der Haushalt des Landes legt alle 
voraussichtlichen einnahmen und 
geplanten ausgaben des Landes 
fest. Der Landtag muss dem Haus-
halt zustimmen, ohne seine Zustim-
mung darf die Regierung kein Geld 
ausgeben.

koalition
Wenn nach einer Wahl keine 
Partei mehr als die Hälfte der ab-
geordnetensitze erhält, können sich 
zwei oder mehr Fraktionen zusam-
menschließen, um gemeinsam mit 
ihrer Mehrheit einen Regierungs-
chef zu wählen.

Opposition
Die Parteien, die nicht regieren, 
bilden die opposition. Sie haben 
die aufgabe Kritik am Regierungs-
programm zu üben, zu veröffent-
lichen und sich als alternative 
anzubieten.

fraktion
abgeordnete mit einer ähnlichen 
politischen Meinung können sich 
zusammentun, um gemeinsam 
mehr zu bewirken. Diese Gruppen 
heißen Fraktionen.

Lobby 
Der Begriff „Lobby“ bezeichnet 
eine Interessenvertretung in der 
Politik. Die Lobby kann zum Bei-
spiel einen Wirtschaftszweig, wie 
die Kernenergie, einen Sportver-
band oder eine Umweltschutzor-
ganisation vertreten.

Die Zuständigkeiten 
des Landes

• kultur: 
 z.B. Staatstheater, Filmförderung

• schul- und bildungswesen: 
 z.B. Bildungspläne der Schulen, 
 Universitäten

• Polizeiwesen: 
 z.B. anzahl und ausstattung 
 der Polizei 

• rundfunk, fernsehen: 
 z.B. Jugendsender DaSDING

• kommunalwesen: 
 z.B. Kindergärten, Verkehr

gesetz
eine für alle Bürger geltende Regel, 
die vom Parlament beschlossen 
wurde.

gewaltenteilung 
Wichtige Grundlage der Demo-
kratie. Die Macht wird auf die 
Regierung, das Parlament und die 
Gerichte aufgeteilt, damit sie sich 
gegenseitig kontrollieren und nie-
mand seine Macht missbraucht.

gesetzgebende gewalt 
Der Landtag ist die gesetzgebende 
Gewalt, zuständig für die Beratung 
und Verabschiedung von Gesetzen 
und für die Kontrolle der Regierung.

vollziehende gewalt
Die Regierung stellt die vollziehende 
Gewalt dar. Sie muss die von der ge-
setzgebenden Gewalt (der Landtag) 
beschlossenen Gesetze ausführen.
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